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§ 41a K-BO 1996 Türnummern
 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Enthalten Gebäude, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Errichtung, mehr als eine Wohnung oder

Geschäftsräumlichkeit, sind die Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten von den Gebäudeeigentümern fortlaufend

in arabischen Zi5ern, beginnend mit der Nummer Eins im untersten Geschoß, zu nummerieren und in gut lesbarer

Weise an den Eingangstüren der Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten zu kennzeichnen. Erforderlichenfalls hat

eine zusätzliche Unterteilung durch Anfügen eines Kleinbuchstabens an die Ziffern zu erfolgen.

(2) Kommt ein Gebäudeeigentümer der Verp:ichtung nach Abs. 1 nicht nach, hat der Bürgermeister eine

Türnummerierung mit Bescheid festzusetzen. Der Gebäudeeigentümer ist verp:ichtet, die Eingangstüren der

Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten mit den vom Bürgermeister festgesetzten Türnummern zu kennzeichnen.
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